
Vorabentscheidungsersuchen des Bundesverwaltungs- 
gerichts (Deutschland) eingereicht am 10. Februar 2009 
— Bundesrepublik Deutschland gegen B, Beteiligter: Der 
Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungs- 

gericht 

(Rechtssache C-57/09) 

(2009/C 129/04) 

Verfahrenssprache: Deutsch 

Vorlegendes Gericht 

Bundesverwaltungsgericht 

Parteien des Ausgangsverfahrens 

Klägerin: Bundesrepublik Deutschland 

Beklagter: B 

Beteiligter: Der Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesver
waltungsgericht 

Vorlagefragen 

1. Liegt eine schwere nichtpolitische Straftat oder eine Zuwi
derhandlung gegen die Ziele und Grundsätze oder Vereinten 
Nationen im Sinne des Art. 12 Abs. 2 Buchst. b und c der 
Richtlinie 2004/83/EG des Rates vom 29. April 2004 über 
Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von 
Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder 
als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benöti
gen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes ( 1 ) 
vor, wenn der Antragsteller einer Organisation angehört hat, 
die im Verzeichnis der Personen, Vereinigungen und Körper
schaften im Anhang zum Gemeinsamen Standpunkt des 
Rates über die Anwendung besonderer Maßnahmen zur Be
kämpfung des Terrorismus aufgeführt ist und terroristische 
Methoden anwendet, und der Antragsteller den bewaffneten 
Kampf dieser Organisation aktiv unterstützt hat? 

2. Für den Fall, dass Frage 1 zu bejahen ist: Setzt der Aus
schluss von der Flüchtlingsanerkennung nach Art. 12 Abs. 2 
Buchst. b und c der Richtlinie 2004/83/EG voraus, dass von 
dem Antragsteller weiterhin eine Gefahr ausgeht? 

3. Für den Fall, dass Frage 2 zu verneinen ist: Setzt der Aus
schluss von der Flüchtlingsanerkennung nach Art. 12 Abs. 2 
Buchst. b und c der Richtlinie 2004/83/EG eine auf den 
Einzelfall bezogene Verhältnismäßigkeitsprüfung voraus? 

4. Für den Fall, dass Frage 3 zu bejahen ist: 

a) Ist bei der Prüfung der Verhältnismäßigkeit zu berück
sichtigen, dass der Antragsteller Abschiebungsschutz 
nach Art. 3 der Europäischen Konvention zum Schutze 
der Menschenrechte und Grundfreiheiten vom 4. No

vember 1950 oder nach nationalen Bestimmungen ge
nießt? 

b) Ist der Ausschluss nur in besonders gelagerten Ausnah
mefällen unverhältnismäßig? 

5. Ist es im Sinne des Art. 3 der Richtlinie 2004/83/EG mit der 
Richtlinie zu vereinbaren, dass der Antragsteller trotz Vor
liegens eines Ausschlussgrundes nach Art. 12 Abs. 2 der 
Richtlinie einen Anspruch auf Asyl nach nationalem Ver
fassungsrecht hat? 

( 1 ) ABl. L 304, S. 12 

Klage, eingereicht am 23. Februar 2009 — Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften/Königreich der Niederlande 

(Rechtssache C-79/09) 

(2009/C 129/05) 

Verfahrenssprache: Niederländisch 

Parteien 

Klägerin: Kommission der Europäischen Gemeinschaften (Pro
zessbevollmächtigte: D. Triantafyllou und W. Roels) 

Beklagter: Königreich der Niederlande 

Anträge 

Die Kommission beantragt, 

— festzustellen, dass das Königreich der Niederlande dadurch 
seinen Verpflichtungen aus den Art. 2 Abs. 1 Buchst. c, 13, 
24 Abs. 1 und 132 der Mehrwertsteuerrichtlinie ( 1 ) nicht 
nachgekommen ist, dass es die Gestellung von Personal im 
soziokulturellen, im Gesundheits- und im Erziehungssektor 
an sogenannte Euregios und zur Förderung der beruflichen 
Mobilität von der Mehrwertsteuer befreit hat, 

— dem Königreich der Niederlande die Kosten aufzuerlegen. 

Klagegründe und wesentliche Argumente 

Nach Ansicht der Kommission ist die Gestellung von Personal 
im soziokulturellen, im Gesundheits- und im Erziehungssektor 
gemäß den Art. 2, 9 und 24 der Mehrwertsteuerrichtlinie zu 
besteuern. Weder die Freistellung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. 
b, c, g, und i noch die Freistellung nach Art. 132 Abs. 1 Buchst. 
n seien auf diese Dienstleistung anwendbar. 

( 1 ) Richtlinie 2006/112/EG des Rates vom 28. November 2006 über 
das gemeinsame Mehrwertsteuersystem (ABl. L 347, S. 1).
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